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1. Einleitung

Grundlage des vorstehenden Pandemieplans bilden der Influenza
-Pandemieplan Schweiz
 und der Pandemieplan (Handbuch für die betriebliche Vorbereitung) 
.
Die verschiedenen Pandemiephasen gliedern sich wie folgt:

Phase 1:
Keine neuen Influenzaviren-Subtypen beim Menschen entdeckt.

Phase 2:
Keine neuen Influenzaviren-Subtypen beim Menschen entdeckt; jedoch stellt ein im Tierreich zirkulierender Subtyp für den Menschen ein substanzielles Krankheitsrisiko dar.

Phase 3:
Isolierte Infektionsfälle beim Menschen mit einem neuen Influenzavirus-Subtyp, ohne Mensch-zu-Mensch Übertragung, abgesehen von sehr seltenen Fällen mit Kontakt zu Tieren.

Phase 4:
Kleinere Ausbrüche mit beschränkter Mensch-zu-Mensch Übertragung. Die Ausbreitung ist klar lokalisiert und lässt vermuten, dass sich das Virus noch nicht an den Menschen angepasst hat.

Phase 5:
Grössere Ausbrüche, aber immer noch lokalisierbar, bei immer besser an den Menschen angepasstem Virus. Die Übertragbarkeit ist jedoch noch nicht vollständig gegeben.

Phase 6:
Pandemie
. Verbreitete und anhaltende Übertragung in der Bevölkerung. 

Der Pandemieplan trägt dem Umstand Rechnung, dass während einer Pandemie je nach Szenario 10 – 15 oder gar 40 Prozent der Mitarbeitenden nicht an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Entsprechend verfolgt er folgende Zielsetzung:

· situationsgerechte Risikobeurteilung und Massnahmenplanung;
· minimieren des Infektionsrisikos am Arbeitsplatz;
· Aufrechterhaltung der Produktion und Lieferbereitschaft für die Hauptartikelgruppen
Der Pandemieplan ist als dynamisches Arbeitsinstrument zu verstehen, das regelmässig überarbeitet und neuen Erkenntnissen angepasst werden muss, zumal die epidemiologischen Daten einer künftigen Pandemie heute nicht bekannt sind.

Wichtige Informationen zur Pandemie während den verschiedenen Phasen sowie evtl. zusätzliche Materialbeschaffung werden zentral geregelt.  

2. Organisation
Die Pandemieorganisation lehnt sich an jene der "normalen Lage" an:
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	Geschäftsleitung
	
	Krisenstab /
 Pandemie-Team

	
	
	

	Bereichsleitung
	
	Pandemie-Koordinator

	
	
	

	Abteilungsleitung
	
	Pandemie-Verantwortlicher


Chef Krisenstab oder Pandemie-Team:
Name: 
Telefon intern: 
E-Mail: @
Pandemie Koordinator der Bereiche:
Name: 
Telefon intern: 
E-Mail: @
Pandemieverantwortliche der Abteilungen:

Name: 
Telefon intern:  
E-Mail: @ 
Verhaltensmassnahmen

Eine direkte Übertragung von Influenzaviren findet statt, wenn Atemwegsekrettröpfchen hustender oder niesender Infizierter auf die Schleimhäute Nicht-Infizierter gelangen. Eine solche Tröpfcheninfektion setzt einen Abstand von höchstens einem Meter zwischen den beiden Personen voraus. Eine indirekte Übertragung kommt zustande, wenn Nicht-Infizierte durch virushaltiges Atemwegsekret kontaminierte Gegenstände oder Hände von infizierten Personen anfassen und danach mit den kontaminierten Fingern ihre Mund-, Nasen- oder Augenschleim
häute berühren. Deswegen stehen bei den Massnahmen zur persönlichen Expositionsprophy-

laxe vor allem die Händehygiene und die freiwillige Einschränkung sozialer Kontakte mit Ansteckungsgefahr im Vordergrund. Persönliche und spezielle Massnahmen: siehe Beilagen, Anhang 2.  
3. Planungen

Planung des Aufgabenverzichts und des Personaleinsatzes

In Anhang 1 sind die unverzichtbaren und die verzichtbaren Aufgaben für die erwähnten Szenarien (10-15 respektive 40 Prozent Ausfall) aufgelistet. Die Analyse zeigt folgendes:
Bestand an Mitarbeitenden (=MA) heute
	Organisations-Einheit
	In Stellenprozenten
	In Personen

	Geschäftsleitung
	100
	1

	Bereich Administration
	200
	2

	Bereich Produktion
	1500
	17

	Bereich Verkauf 
	400
	5

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Unternehmung Total
	2200
	25


Ausfallszenarien
	Organisations-
Einheit
	Anzahl Mitarbeitende
	Szenario 1: Ausfall 10 – 15 %  in 
Stellenprozenten
	Szenario 2: Ausfall 40 % in 
Stellenprozenten

	Geschäftsleitung
	Verbleibende MA
	1
	0 – 1

	
	Bedarf MA gemäss Analyse
	1
	1

	
	Überbestand MA
	0
	0

	Administration
	Verbleibende MA
	2
	1

	
	Bedarf MA gemäss Analyse
	1
	1

	
	Überbestand MA
	1
	0

	Produktion
	Verbleibende MA
	12-13
	9

	
	Bedarf MA gemäss Analyse
	10
	8

	
	Überbestand MA
	2-3
	1

	Verkauf
	Verbleibende MA
	3-4
	2-3

	
	Bedarf MA gemäss Analyse
	3
	3

	
	Überbestand MA
	0
	0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Unternehmung total
	Verbleibende MA
	18-20
	12-14

	Unternehmung total
	Bedarf MA gemäss Analyse
	15
	13

	Unternehmung total
	Überbestand
	3-4
	1


3.1. Arbeitsplätze zu Hause
Im Pandemiefall sollen möglichst viele Personen zu Hause arbeiten. Damit der ungefähre Bestand an Arbeitsplätzen zu Hause ermittelt werden kann, bitte folgende Tabelle ausfüllen:
	Organisations-Einheit
	Ohne PC-Arbeitsplatz 

(A)
	PC-Arbeitsplatz zu Hause Lizenz vorhanden 

(B)
	PC-Arbeitsplatz zu Hause benötigen Lizenz 

(C)

	Geschäftsleitung
	0
	0
	1

	Administration
	0
	0
	2

	Produktion
	0
	0
	1

	Verkauf
	0
	1
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Unternehmung total
	0
	1
	6


A) Anzahl Mitarbeitende zu Hause möglich, ohne PC-Arbeitsplatz
B) Anzahl Mitarbeitende zu Hause möglich, brauchen PC-Arbeitsplatz, welche aber schon die     notwendigen Lizenzen und den SecurID der Unternehmens-Informatik besitzen
C) Anzahl Mitarbeitende zu Hause möglich, brauchen PC-Arbeitsplatz, welche aber noch nicht im Besitz der notwendigen Lizenzen und des SecurID der Unternehmens-Informatik sind

4. organisatorische Massnahmen
	Massnahme
	Verantwortliche Person

	Alle Phasen 
	

	Nächste Überarbeitung Pandemieplan: spätestens 31.10.2009
	Geschäftsleitung

	Eigener Pandemieplan ist allen Mitarbeitenden bekannt
	Pandemie-Team

	Bereichs-/Abteilungsstintern: Sicherstellung der Weiterverteilung der eingehenden Informationen an alle Mitarbeitenden 
	Pandemie-Koordinator

	Ab Phase 4 
	

	Persönliche Verhaltensmassnahmen gemäss Anhang  2a
	Alle

	Verantwortliche Person für die Vorbereitung sowie Durchführung spezieller Massnahmen in der Unternehmung gemäss Anhang 2b
	Pandemie-Team

	Phase 6
	

	Durchführen der persönlichen und speziellen Massnahmen
	Alle

	Überprüfen/Kontrolle der persönlichen und speziellen Massnahmen
	Pandemie-Verantwortlicher

	Vorausschauende Präsenzplanung erstellen
	Pandemie-Team


5. Beilagen

Anhang 1: 
Checkliste zur Aufrechterhaltung des Betriebes



a) Verrichtungen von unverzichtbaren Aufgaben



b) Tätigkeiten, auf die verzichtet werden kann

Anhang 2: 
a) persönliche Verhaltensmassnahmen
b) spezielle Massnahmen in Phase 6
Anhang 3: 
Merkblatt des BAG

Ort, Datum

Die Geschäftsleitung




Peter Muster




Peter Muster
Kopie an: 
Weitere Informationen:
Weitere Informationen findet man unter folgenden Internetadressen:

Pandemieplan Handbuch für die betriebliche Vorbereitung 

http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01134/03058/04319/index.html?lang=de
Bundesamt für Gesundheit (BAG)

http://www.bag.admin.ch
http://www.pandemia.ch
Influenza Pandemieplan Schweiz
http://www.bag.admin.ch/pandemie/
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

http://www.seco.admin.ch/
Weltgesundheitsorganisation (WHO):

http://www.who.int
Anhang 1a: Checkliste zur Aufrechterhaltung des Betriebes – Verrichtungen von unverzichtbaren Aufgaben


	Arbeitsausführung
bei 40% Betroffenen (Szenario 2)

In der Unternehmung herrscht eine Absenzenrate von 40%

	
	
	A-C
	Zuhause
	Vertretung/Bemerkungen/Massnahmen
	Zuhause
	Vertretung/Bemerkungen/Massnahmen
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Führen des Unternehmens
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Fortsetzung



	Arbeitsausführung
bei 40% Betroffenen (Szenario 2)

In der Unternehmung herrscht eine Absenzenrate von 40%

	
	
	A-C
	Zuhause
	Vertretung/Bemerkungen/Massnahmen
	Zuhause
	Vertretung/Bemerkungen/Massnahmen

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Legende

Zuständigkeit – Personenkürzel

	pm
	Peter Muster
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Gefährdung
A    klein, kein Mitarbeiter-Kundenkontakt 
B    mittel, gelegentlich Mitarbeiter-Kundenkontakt

C    hoch, viel Mitarbeiter Kundenkontakt

Zuhause
X Arbeit kann/soll in Absprache mit dem Vorgesetzten und dem Pandemieverantwortlichen zu Hause ausgeführt werden (Internet, Telefon usw.); IT-Anschluss vorhanden?

Anhang 1b: Tätigkeiten, auf die verzichtet werden kann
bei 10-15 %-Ausfall 
	Abteilung
	Zuständigkeit
	Tätigkeiten/Aufgabenbereich

	Geschäftsleitung
	pm
	

	Administration
	
	Vereinzelte Korrespondenz, Sekretariatsarbeiten wie Geburtstagskalender, Adressliste

	Produktion
	
	Servicearbeiten an Maschinen

	Verkauf
	
	Marketingaktivitäten 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


bei 40 % Ausfall 
	Abteilung
	Zuständigkeit
	Tätigkeiten/Aufgabenbereich

	Geschäftsleitung
	pm
	

	Administration
	
	Vereinzelte Korrespondenz, Sekretariatsarbeiten wie Geburtstagskalender, Adressliste 

Verschiedene Kontrollarbeiten im Rechnungswesen

	Produktion
	
	Entwicklungsarbeiten



	Verkauf
	
	Update Website

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Anhang 2a: Persönliche Verhaltensmassnahmen 

Massnahmen für Phase 4 - 5
	Gesunde Personen sollten

-
jeden engen Kontakt zu Personen mit Influenzaverdacht meiden oder, sofern dies nicht 

möglich ist (z.B. in Familien, gemeinsamen Haushalten), zumindest kein ungereinigtes 

Geschirr, Essbesteck oder gebrauchte Handtücher solcher Personen benutzen;
-
sich unabhängig von einer konkreten Exposition, ganz besonders aber, wenn sich enger 


Umgang mit Personen mit Influenzaverdacht nicht vermeiden lässt (z.B. in Familien, 

gemeinsamen Haushalten), die Hände häufig und gründlich mit Seife und warmem 

Wasser waschen oder mit Händedesinfektionsmitteln (z.B. Alkohol) einreiben;

-
Haushaltsgegenstände oder –flächen, die durch Atemwegssekret von Personen mit 

Influenzaverdacht kontaminiert sein könnten, gründlich reinigen (z.B. mit alkoholhaltigem 

Reinigungsmittel) oder desinfizieren mit einem alkoholhaltigen oder sonsti
gen oberflä-  
    chenkompatiblen und registrierten Flächendesinfektionsmittel;

- 
es unterlassen, anderen Menschen die Hand zu geben und Nase, Mund oder Augen bei 


sich oder anderen mit den Händen zu berühren;

- 
soweit möglich, grössere Menschenansammlungen meiden (z.B. Sportereignisse, Konzer-

te, Kino und Restaurantbesuche, öffentliche Verkehrsmittel);

- 
bei sich und ihren Angehörigen auf Anzeichen einer Influenza achten (Fieber ≥ 38°C und
    mindestens eines der folgenden Symptome: Husten, Atembeschwerden, Hals
schmerzen). 


	Personen mit Influenzaverdacht sollten

-
umgehend ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt oder gegebenenfalls von den Gesund-
 
heitsbehörden empfohlene Hotlines anrufen, um den Verdacht abklären zu lassen; sie 

sollten keinesfalls ohne telefonische Anmeldung eine Ärztin/einen Arzt oder ein Spital auf-

suchen;

- 
mindestens fünf bis sieben Tage nach Symptombeginn, Kinder je nach Erregerepidemio-
     logie auch länger, zu Hause bleiben und sich von anderen Personen fern halten (z.B. Ein- 
     käufe von gesunden Angehörigen oder Nachbarn erledigen lassen):

-    bei unvermeidlichem Umgang mit gesunden Personen (z.B. in Familien, gemeinsamen 
     Haushalten) 


     ● stets in Einwegtaschentücher schnäuzen, niesen oder husten und diese umgehend in 
        verschlossene Abfallbehälter entsorgen;

     ● sich häufig und gründlich die Hände mit Seife und warmem Wasser wa
schen oder 
        mit Händedesinfektionsmitteln einreiben, insbesondere wenn beim Schnäuzen, 
        Niesen oder Husten eine Hand oder ein Taschentuch vor das Gesicht gehalten wurde;

     ● es unterlassen, anderen Menschen die Hand zu geben und Nase, Mund oder Augen   
        des Gegenübers mit den Händen zu berühren.


Massnahmen für Phase 6

	Wie in Phase 4 und 5, zusätzlich sollte die gesamte Bevölkerung darüber hinaus

-
soziale Kontakte mit möglicher Ansteckungsgefahr (z.B. Kundengespräche, Besuche bei 

Angehörigen oder Freunden, Versammlungen, Kongresse etc.), insbesondere Körperkon- 

takt (z.B. Händeschütteln, Umarmungen, Küsse etc.), auf ein Minimum reduzieren

-
Einkäufe auf Lebensnotwendiges und möglichst wenig Anlässe beschränken

-
Reisen innerhalb und ausserhalb der Schweiz, die nicht absolut dringlich sind, verschie-

ben

-   Abstand zu Menschen > 1 m oder evtl. Schutzmaske
 tragen


Anhang 2b: Spezielle Massnahmen in Phase 6
	Situation
	Spezielle Massnahmen

	Arbeiten im Grossraumbüro
	-
Bei engen Verhältnissen muss versucht werden, durch vorü-
   bergehendes Aufheben einzelner Arbeitsplätze mehr freien 
  
Platz zu schaffen.

- 
Zwischen räumlich nahen Arbeitsplätzen sind einfache Barrie-
  
ren (z.B. Kunststofffolien) zum Schutz vor Tröpfchenübertra-
  
gung beim Sprechen, Niesen, Husten zu errichten.

	Kantinen


	- 
Kantinen sind für die Dauer der Pandemie zu schliessen.

- 
Beschäftigten, die normalerweise die Kantine aufsuchen, ist
  
von Seiten des Arbeitgebers zu raten, etwas zum Essen mitzu-
  
bringen und individuell zu verzehren. 

	Arbeiten mit direktem Kundenkontakt (Schalter, Verkauf, Aussendienst, etc.)


	- 
Diese Arbeiten sind einzuschränken oder zu umgehen (mögli-
   che Alternativen: Gegensprechanlagen, Einrichtung spezieller 
   Telefonnummern, Internet, Taxigäste nur noch auf Rücksitz, 
   Nichtgebrauch der vorderen Bustüre etc.).

- 
Falls andere technische Lösungen ausscheiden, sind zum 
  
Schutz vor Tröpfchenübertragung einfache Barrieren (z.B. aus 
  
Plexiglas oder Kunststofffolie auf Gesichts- oder Oberkörper-
  
höhe) zu errichten. 

	Betriebspost


	- 
Die eingehende Post ist durch eine damit beauftragte Person 
   (Regelung der Stellvertretung) zu verteilen und nicht an einem
  
zentralen Ort von verschiedenen Personen abzuholen. 

- 
Die ausgehende Post ist am Bestimmungsort ohne Personen-
   kontakt zu 
deponieren.

- 
Die mit der Postverteilung beauftragte Person soll sich stünd-
  
lich die Hände waschen oder desinfizieren.

	Raumreinigung


	- 
Einmal täglich sind alle Türgriffe, allgemein benutzte Ablagen 
  
und Apparate sowie die Toiletten (sämtliche Oberflächen, 
  
Waschbecken, -armaturen und insbesondere WC-Brille, 
  
-Deckel, Spültaste) durch Wischdesinfektion zu reinigen.


	Situation (Fortsetzung)
	Spezielle Massnahmen

	Umgang mit Mitarbeitenden, bei denen der Verdacht auf Influenza besteht
	· Die Mitarbeitenden sind mittels entsprechenden Hinweisen 

über das Verhalten in Krankheitsfällen aufmerksam zu ma-

chen.

-
Die Mitarbeitenden sind über die Grippesymptome zu infor-

mieren. Es wird empfohlen, bei unklaren Symptomen und bei 

Unwohlsein zu Hause zu bleiben.

-
Bei Symptomen und Erkrankungen am Arbeitsplatz muss die 

entsprechende Person eine chirurgische Atemschutzmaske

behändigen und diese sofort überziehen. Dies dient dem

Schutz der Mitarbeitenden.

-
Die erkrankte Person ist aufgefordert, den Arbeitsplatz unver-

züglich zu verlassen und ihre nächst höheren Vorgesetzten 

telefonisch zu kontaktieren. 

-
Die entsprechende Person sollte für ihre Heimfahrt die öffent-

lichen Verkehrsmittel meiden und gegebenenfalls ein Taxi 

benützen.  

-
Personen mit Krankheitssymptomen sollen sich unverzüglich 

in medizinische Behandlung begeben.
 

-
Der Arbeitsplatz der infizierten Person muss durch das Reini-

gungspersonal gründlich gereinigt und desinfiziert werden (vor 

allem Telefon).

	Arbeitsbeginn und -ende
	- 
Wo die Arbeit zu Hause nicht möglich ist, sollte den Mitarbei- 
  
tenden die Möglichkeit geboten werden, Zugang und Weg-  
  
gang zeitlich flexibel zu gestalten, um Begegnungen in den
  
Eingangsbereichen zu vermeiden.

	Klimaanlage
	- Bereits im Vorfeld ist Art und genaue Funktionsweise zu klä- 
  ren, insbesondere, ob Einstellungsänderungen möglich sind,  
  die einen gefahrlosen Weiterbetrieb erlauben.

- Es ist zu prüfen, welche Klimaanlagen während der Pandemie 
  abgestellt werden können resp. müssen.

	Sitzungen, Versammlungen


	- 
Auf Sitzungen, Versammlungen und Fortbildungen ist zu ver-
  
zichten. 

- 
Für die Informationsübermittlung sind möglichst elektronische 
  
Medien anstelle von Versammlungen zu wählen.

- 
Für unverzichtbare Versammlungen sind organisatorische, 
  
technische und personenbezogene Vorkehrungen zur Verrin-
  
gerung der Ansteckungsgefahr zu treffen (möglichst grosser 
  
Versammlungsraum, Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 
  
ein Minimum, persönliche Schutzausrüstung etc.).


Anhang 3: Merkblatt des BAG 
� Influenza = Grippe


� Zu finden unter: �HYPERLINK "http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01134/03058/index.html?lang=de"��http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01134/03058/index.html?lang=de�


� Zu finden unter � HYPERLINK "http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01134/03058/04319/index.html?lang=de" ��http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01134/03058/04319/index.html?lang=de�


� Pandemie = zeitlich begrenzte, weltweite massive Häufung von Erkrankungen an einer Infektion


� Die chir. Maske ist in folgenden Situationen zu wechseln:


-	Gesamttragdauer max. 2 bis 3 Stunden für chirurgischen Masken


-	Direkter Kontakt der Atemschutzmaske mit erregerhaltigen Sekreten


-	Sichtbare Defekte der Atemschutzmaske


-	Erhöhung des Atemwiderstandes durch Feuchtigkeit








